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Bis eine Gleichberechtigung der 
Geschlechter erkämpft ist, wer-
den Menschenrechtsverteidi-

gerinnen in Nepal noch einen langen, 
steinigen Weg zurücklegen und hohe 
Pässe überwinden müssen. Viele Ka-
sten und ethnische Volksgruppen im 
Land folgen strikten patriarchalischen 
Regeln, welche die Frau in der Ge-
sellschaft marginalisieren. Die traditi-

onelle Rolle der Frau in Nepal ist die 
der Hausfrau. Ehen werden in der Re-
gel von den Familien arrangiert; Frauen 
heiraten oft schon im späten Teenager-
alter und werden nach der Heirat zu 
wichtigen Arbeitskräften  ihrer Schwie-
gerfamilien. Frauen in öffentlichen 
Rollen sind in den Städten zwar mitt-
lerweile häufiger anzutreffen, in länd-
lichen Gebieten jedoch eher selten. 

Kinderheirat, Anschuldigungen der 
Hexerei und chaupadi (der Ausschluss 
von Frauen aus dem Haus während 
der Menstruation) sind in vielen Teilen 
des Landes weit verbreitet; Vergewal-

Auf steinigem Weg über hohe Pässe
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Menschenrechtsverteidigerinnen weltweit sind – abhängig vom sozialen Kontext, in dem sie 
sich bewegen – mit hohen Risiken konfrontiert. In Nepal stehen sie vor großen Herausfor-
derungen, wenn sie sich in Fällen der Gewalt an Frauen wie sexueller Straftaten, Vergewalti-
gungen, häuslicher Gewalt oder Frauenhandel engagieren. Behörden, Polizei und Dorfälteste 
versuchen oftmals, derartige Probleme durch Mediation innerhalb der jeweiligen Gemein-
schaft oder Familie zu lösen, statt diese Fälle zur Anzeige zu bringen und öffentlich vor 
Gericht auszutragen. Aufgrund der patriarchalischen Strukturen werden Menschenrechts-
verteidigerinnen und ihre Arbeit – in engem Kontakt mit Familien und Gemeinschaften – oft 
auch als Angriff der bestehenden Gesellschaftsordnung angesehen. Verleumdungen und 
Drohungen sind nicht selten die Folge, um die Aktivistinnen zu delegitimieren.

Menscherechtsverteidigerinnen im Siraha-
Distrikt
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tigungen, Frauenhandel und häusliche 
Gewalt sind nahezu an der Tagesord-
nung. Auch die Tradition der Mitgift, 
welche die Familie der Frau dazu ver-
pflichtet, der Schwiegerfamilie bei 
der Heirat der Tochter beträchtliche 
(Geld-)Geschenke  zu machen, wird 
besonders bei den im Tiefland (Terai) 
lebenden Gemeinschaften weitgehend 
noch praktiziert. Die Höhe der Mitgift 
hat oftmals erheblichen Einfluss auf  
den Umgang mit den Schwiegertöch-
tern beziehungsweise mögliche For-
men häuslicher Gewalt. Nach einem 
Bericht der Asia Foundation von 2011 
sind etwa 81 Prozent der Frauen in 

ländlichen Gebieten von häuslicher 
Gewalt betroffen2.

Hindernisse und Heraus-
forderungen für Menschen-
rechtsverteidigerinnen

Menschenrechtsarbeit in Nepal er-
folgt auf vielfältige Art und Weise. 
Im Prinzip kann jede Frau, die sich 
für Menschrechte einsetzt, als Men-
schenrechtsverteidigerin bezeichnet 
werden, egal, ob sie als Anwältin tätig 
ist, als Journalistin über Menschen-
rechtsverletzungen berichtet oder im 
Rahmen einer Frauengruppe Verge-

waltigungsopfer oder Opfer häus-
licher Gewalt unterstützt. Neben dem 
Engagement auf Dorf- und Gemein-
deebene muss zumeist noch der ei-
gene Haushalt versorgt werden. Sich 
als Menschenrechtsaktivistin in Ne-

pal zu engagieren, insbesondere für 
Frauenrechte, bedeutet, patriarcha-
le soziale Normen und Werte (öffent-
lich) in Frage zu stellen, ihnen die 
Stirn zu bieten und somit an traditio-
nell von Männern dominierten Orten 
der Macht und Entscheidungsfindung 
aufzutreten. Als Konsequenz wird 
nicht selten versucht, die Arbeit von 
Aktivistinnen durch Bedrohung oder 
gar Übergriffe zu unterbinden.  Eine 
Menschenrechtsverteidigerin aus dem 
Tiefland schildert ein typische Bedro-
hungssituation in ihrer Arbeit: „Vor 
einiger Zeit arbeitete ich an einem 
Fall, bei dem eine Frau der Hexerei 
beschuldigt wurde. Deshalb muss-
te ich zur Erkundung des Sachver-
halts das Dorf des Opfers besuchen. 
Als ich im Dorf ankam, fand ich mich 
plötzlich auf dem Marktplatz von ei-
ner Horde von etwa 50 Personen um-
zingelt, die mich zusammenschlagen 
wollten. Zum Glück wurde ich von 
einem lokalen Menschenrechtsvertei-
diger gerettet. Nach dem Vorfall er-
hielt ich dann jedoch mehrere Dro-
hungen am Telefon.“

Aktivistinnen werden auch beschul-
digt, sich in „Privatangelegenheiten 
einzumischen, die sie nichts ange-
hen. (…)Manchmal beschuldigen uns 
Leute aus der Gemeinde und nennen 
uns charakterlos. Sie behaupten, wir 

Bimala B. K. arbeitet im Distrikt Bardiya im mittleren Westen Nepals. Schon 
als Schülerin setzte sie sich aktiv für Menschenrechte ein. Nach Ende ihrer 
Schulzeit begann sie für DAFUO (Dalit Feminist Uplift Organisation), eine 
Menschenrechtsorganisation, die sich für die Rechte von marginalisierten 
Gemeinschaften und besonders für Frauenrechte einsetzt, als Freiwillige 
zu arbeiten. Inzwischen ist sie auf 
Grund ihres engagierten Einsatzes 
zur Vorsitzenden der Organisa-
tion aufgestiegen. DAFUO wurde 
1997 als unabhängige nepalische 
Nichtregierungsorganisation in 
Gulariya, Bardiya gegründet und 
betreibt mittlerweile zwei Zweig-
stellen in den Distrikten Dailekh 
und Baitadi. Die Organisation wird 
von Dalitfrauen geleitet, die sich 
zum Ziel gesetzt haben, Diskrimi-
nierung von Frauen und Kasten-
diskriminierung gleichermaßen zu 
bekämpfen, ihren eigenen sozialen 
und ökonomischen Status zu festi-
gen und die Rechtssicherheit für 
Frauen zu erhöhen. DAFUO koor-
diniert zudem ein Frauennetzwerk 
zur Verbesserung der Sicherheit 
für Frauen. Das Netzwerk umfasst ca. zehn Frauenorganisationen, die 
im Distrikt Bardiya tätig sind, und spielt eine tragende Rolle, wenn An-
zeigen erstattet werden müssen. Seit Bimala für DAFUO arbeitet, hat sie 
sich lautstark für die Rechte von (Dalit-)Frauen eingesetzt, indem sie vor 
Gericht für Opfer von Polygamie, Vergewaltigung, häuslicher Gewalt oder 
von Diskriminierung auf Grund von Kastenzugehörigkeit eingetreten ist. 
Wegen ihres mutigen Einsatzes und ihrer Initiative, Gerechtigkeit für die 
Opfer zu erkämpfen, erhält Bimala häufig Drohungen von verschiedenen 
Akteuren, wie beispielsweise von Vertretern politischer Parteien, Behör-
den, Polizei oder Gemeindemitgliedern, die damit versuchen, sie einzu-
schüchtern und ihre Arbeit zu unterbinden.

Bimala BK führt die Rally zum Auftakt der 
Kampagne gegen Gewalt gegen Frauen 
an, am Sah bei einer Dialogveranstaltung 
im Bardiya-Distrikt.
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Frauen sollten besser zu Hause blei-
ben, anstatt uns in die Angelegenhei-
ten anderer Familien einzumischen”, 
sagt eine im Dis trikt Bardiya arbei-
tende Menschenrechtsverteidigerin. 
Oft stoßen sie sogar innerhalb ihrer 
eigenen Familie auf  Ablehnung und 
Unverständnis: die (Schwieger-)Fa-
milien mögen der Auffassung sein, 
dass die Arbeit der Tochter Schande 
über die Familie bringt.  Wenn hinge-
gen familiäre Unterstützung gewähr-
leistet wird, wird seitens der Gewalt-
täter und deren Verbündeten Druck 
auf  die ganze (Schwieger-)Familie der 
Menschenrechtsarbeiterinnen ausge-
übt. Feindseligkeiten, Einschüchte-
rungsversuche und Drohungen ver-
schärfen sich auch dann, wenn die 
Aktivistinnen andere Frauen als Mit-
streiterinnen mobilisieren. Eine  Akti-
vistin aus Dhanusha gibt Einschüch-
terungsversuche von Dorfältesten 
wieder: „Warum spielst du dich hier 
als Chefin auf? Viele der talentier-
testen Männer sind nicht in einer 
Führungsposition, aber du als Frau 
glaubst, du seist es. Du verdirbst nur 
die anderen Frauen! Lass diese Arbeit! 
Es lohnt sich sowieso nicht!”

Fehlende Unterstützung  
und Anerkennung durch  
staatliche Akteure

Vielfach werden Menschenrechts-
verteidigerinnen von staatlichen Ak-

teuren wie der Polizei, aber auch von 
nicht-staatlichen Akteuren wie loka-
len Parteivertretern verleumdet, be-
schimpft oder sogar missbraucht. 

Eine Aktivistin, die im östlichen 
Terai des Landes tätig ist, meint: 
„Wenn wir zusammen mit männ-
lichen Kollegen zu Behörden gehen, 
zeigen die Beamten uns gegenüber 
weniger Respekt; manchmal beneh-
men sie sich sogar daneben. In ih-
rer Vorstellung haben wir als Frauen 
keine legitime Rolle und sind ledig-
lich die Begleitung des männlichen 
Kollegen. Einige der hochrangigen 
Beamten haben uns direkt ins Ge-
sicht gesagt, dass ihrer Meinung nach 
Frauen im Haushalt zu arbeiten hät-
ten und somit jeglicher tätliche Vor-
fall, der im Rahmen unserer Arbeit 
außer Haus passiert, völlig verständ-
lich sei!”

Viele der staatlichen Akteure teilen 
die in großen Teilen der nepalischen 
Gesellschaft vorherrschende konser-
vative Sichtweise, dass es für Frauen 
nicht angebracht sei, ihre sozial er-
zeugten weiblichen Rollen zu verlas-
sen und althergebrachte Normen und 
Werte herauszufordern.  Vielfach för-
dern Polizei und Sicherheitskräfte gar 
durch Nicht-Eingreifen Straflosigkeit 
und tragen zu steigenden Risiken für 
Menschenrechtsverteidigerinnen bei. 
So werden diese beispielsweise igno-
riert oder abgewimmelt, wenn sie ver-
suchen, einen Fall bei der örtlichen 
Polizeistation oder der Distriktverwal-
tung anzuzeigen. Teils wendet die Po-
lizei bei Fällen von häuslicher Gewalt 
oder sexuellen Vergehen bewusst Ver-
zögerungstaktiken an, wissend, dass 
die Fälle innerhalb einer Frist von sie-
ben beziehungsweise 35 Tagen zur 
Anzeige gebracht sein müssen, um be-

Seit über acht Jahren setzt sich Shyam Kumari Sah als Menschenrechtsver-
teidigerin unermüdlich in Ost-Nepal ein. Doch ihr Engagement  für  Opfer-
gerechtigkeit und ihre kontinuierliche Arbeit für den Schutz der Menschen-
rechte auf Ortsebene bringt viele Risiken mit sich. Denn Shyam Kumari 
arbeitet an Fällen, die Vorwürfe der Hexerei, häuslichen Gewalt, Vergewal-
tigung sowie Mitgiftforderungen und Polygamie betreffen. Im Jahr 2012 
gründete sie die Menschenrechtsorganisation Mukti Nepal, die im östlichen 
und zentralen Tiefland aktiv ist. Als Vorsitzende ist sie zur Untersuchung 

von Sachverhalten mit weiblichen 
und männlichen Kollegen in der 
Terai-Region unterwegs, organi-
siert Veranstaltungen zur Men-
schenrechtsbildung auf Lokalebene 
und  Dialogprogramme zwischen 
den Opfern, der Polizei, den Medi-
en und Menschenrechtsorganisati-
onen. Shyam Kumari begleitet auch 
Opfer zu Polizeistationen, um ihnen 
zu helfen, Anzeige zu erstatten. 
Um sicherzustellen, dass die Polizei 
ihren gesetzlichen Pflichten Folge 
leistet und tatsächlich gründliche, 
unparteiische Untersuchungen ein-
leitet, muss  sie den Polizeistationen 
unnachgiebig Erinnerungsbesuche 
abstatten. Für dieses Engagement 
ist sie Schikanen von Dorfbewoh-
nern, Parteikadern und manchmal 
sogar von der Polizei ausgesetzt. 

Shyam Sah bei einer Dialogveranstal-
tung im Bardiya-Distrikt
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arbeitet zu werden. Grund ist nicht 
selten politische Einflussnahme der 
Täter. 

Obwohl im April 2009 der Domestic 
Violence and Punishment Act zur Straf-
verfolgung häuslicher Gewalt verab-
schiedet wurde, widerstrebt es vielen 
Beamten, dieses Gesetz tatsächlich  
anzuwenden. Stattdessen wird Medi-
ation innerhalb der Gemeinschaft be-
vorzugt, vielfach sogar durch staatli-
che Akteure erzwungen, selbst, wenn 
die Opfer den offiziellen Rechtsweg 
bevorzugt hätten. Mediation als Kon-

fliktlösungsstrategie wird tendenziell 
von einflussreichen Personen inner-
halb der Dorfgemeinschaft domi-
niert und kann zudem Straflosigkeit 
fördern. Sie ist somit nicht immer der 
praktikabelste Weg, um Opfergerech-
tigkeit herzustellen. 

Auch berichten manche Menschen-
rechtsverteidigerinnen davon, dass sie 
regelmäßig in die Polizeistation geru-
fen werden, um in Fällen häuslicher 
Gewalt oder auch anderen gender-
spezifischen Menschenrechtsverlet-
zungen zu vermitteln. Oft sind dies 

Fälle, bei denen die Opfer ursprüng-
lich geplant hatten, diese vor Ge-
richt zu bringen. Polizeibeamte ver-
treten häufig die Meinung, dass vor 
allem häusliche Gewalt „normal“ sei 
und es sich dabei um „Privatange-
legenheiten“ oder auch um „Baga-
tellen“ handele, in denen die Polizei 
nicht zu ermitteln brauche. Eine Men-
schenrechtsverteidigerin aus West-
Nepal meint hierzu: „Die Behörden 
stellen manchmal ein Problem dar. 
In einem Vergewaltigungsfall, den wir 
vor einem Jahr bearbeitet haben, hatte 
die Polizei überhaupt kein Verständnis 

Menschenrechtsverteidiger setzen sich für den Men-
schenrechtsschutz  und bringen Fälle von Menschen-
rechtsverletzungen ans Licht der Öffentlichkeit. Sie 
sehen sich in Nepal jedoch vielen Herausforderungen 
gegenüber. Obwohl die zahlreichen Verbote für po-
litische Aktivisten und Menschenrechtsverteidiger 
nach dem Ende der absoluten monarchischen Herr-
schaft gelockert wurden und die Entstehung nationa-
ler Menschenrechtsorganisationen und ihre Vernet-
zung auf internationaler Ebene nach dem politischen 
Umbruch 1990 vorangetrieben wurden, sehen sich 
die Menschenrechtsverteidiger nach wie vor erheb-
lichen Schwierigkeiten ausgesetzt. Der zehn Jah-
re dauernde Bürgerkrieg und die Machtübernahme 
durch den ehemaligen König Gyanendra beeinträch-
tigten ihre Arbeit erheblich. Mord, Entführungen, 
Folter, Vergewaltigungen und Bedrohungen sowohl 
durch die Maoisten als auch durch die königliche Ar-
mee waren an der Tagesordnung. Dadurch wurde nicht 
nur die Berichterstattung massiv beeinträchtigt; viele 
Menschenrechtsverteidiger/-innen wurden vertrieben. 

Obwohl sich nach dem Friedensabkommen 2006 
die Situation der Menschenrechtsverteidiger/-innen 
verbessert hat und Nepal bis dato 21 Menschen-
rechtsabkommen unterzeichnet hat, sind die Men-
schenrechte in Nepal noch immer nicht wirklich ver-
ankert. Die Kommission zur Wahrheitsfindung und 
Versöhnung (Truth and Reconciliation Commission), 
welche die während des Konflikts begangenen Men-
schenrechtsverletzungen bearbeiten sollte, wurde 
bisher nicht tätig. Der Hauptgrund hierfür liegt in 
der mangelnden Bereitschaft auf politischer Ebene. 
Menschenrechtsverteidiger/-innen sehen sich we-

gen des politischen Stillstands, der vorherrschenden 
Straflosigkeit, dem fehlenden Menschenrechtsbe-
wusstsein, wegen Korruption und der unzureichenden 
Berücksichtigung der  Opferbedürfnisse besonderen 
Gefahren ausgesetzt. So ist der nepalische Staat nicht 
in der Lage, den Menschenrechtsverteidiger(inn)en 
ausreichenden Schutz zu gewährleisten, und er unter-
stützt die Umsetzung internationaler Standards in na-
tionales Recht nicht. Weiterhin scheinen Regierungs-
angestellte sehr wenig über die Prinzipien von 
Menschenrechten und internationales Recht zu wis-
sen. Sie behaupten, dass Menschenrechtsverteidiger/-
innen gegen den Staat und die Regierung arbeiteten, 
woraus sich deren Auffassung speist, dass ihre Arbeit 
erschwert werden solle. Wegen meiner Arbeit, bei der 
ich mich auf die Beobachtung und die Bestandsauf-
nahme von Menschenrechtsverletzungen sowie auf 
Opferrechtsschutz konzentriere, erhalte auch ich re-
gelmäßig Warnungen, bis hin zu Morddrohungen. 

Häufig wird die Meinung vertreten, die Menschen-
rechtslage in Nepal habe sich nach Ende des bewaff-
neten Konflikts automatisch verbessert. Doch obwohl 
ihre Zahl sicherlich abgenommen hat, ist besorgnis-
erregend, dass sich die Art der gegenwärtigen Ver-
letzungen nicht signifikant von denen während der 
Konfliktzeit unterscheidet. Nichtsdestotrotz arbeiten 
wir Menschenrechtsverteidiger/-innen engagiert wei-
ter. Die Unterstützung auf internationaler Ebene und 
durch internationale Organisationen wie Peace Bri-

gades International (PBI) bleibt dabei unerlässlich. 

Tika Ram Pokharel ist Anwalt und  

Menschenrechtsverteidiger in Nepal. 

Die Arbeit und die Situation von Menschenrechts verteidiger/-innen
Tika Ram Pokharel
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für unsere Arbeit. So wurde der Name 
des Vergewaltigungsopfers öffent-
lich gemacht, obwohl das nicht in sei-
nem Sinne  war. Und dann meinte der 
Chief  District Officer doch kürzlich zu 
mir, dass er der Ansicht sei, dass Po-
lygamie ja ‚kein großes Problem‘ sei.“

Erschwerte Bedingungen für 
Dalit-Aktivistinnen und  
Verteidigerinnen aus  
ethnischen Minderheiten

Obwohl Nepal das Internationale 
Übereinkommen zur Beseitigung je-
der Form von Rassendiskriminierung 
ratifiziert hat, stellt Kastendiskrimi-
nierung weiterhin ein Problem dar. 
Menschenrechtsverteidigerinnen aus 
Dalitfamilien, aus ethnischen oder re-
ligiösen Minderheiten sind somit be-
sonders gefährdet, Opfer von Schika-
ne und Bedrohungen zu werden. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass staatliche 
Behörden Anliegen und Forderungen 
dieser Aktivistinnen ablehnen oder 
ignorieren, ist besonders hoch. Auch 
Bedrohungen durch Parteienvertre-
ter oder Dorfälteste sind wahrschein-
licher, da diese wissen, dass viele der 
Aktivistinnen weder über einfluss-
reiche Netzwerke verfügen noch Hil-
fe von Polizei und Sicherheitskräften 
erwarten können. 

Fehlende Glaubwürdigkeit 
führt zu erhöhten Risiken für 
Aktivistinnen

Solche Praktiken seitens der Polizei, 
der Behörden oder auch der Dorf-
gemeinschaft führen dazu, dass den 
Menschenrechtsverteid iger innen 
durch mangelnde Anerkennung ih-
rer Arbeit ihre Legitimität aberkannt 
wird. Dies macht sie angreifbarer 
und vermindert ihren Wirkungs-
grad.  „Die Art und Weise, wie wir als 
Menschenrechtsverteidigerinnen be-
trachtet werden und wie die Behör-
den uns behandeln, ist nicht richtig. 
Häufig wird die Arbeit von uns Ak-
tivistinnen als persönlicher Angriff 
wahrgenommen. Viele denken, wir 
würden nur für unsere eigene Karri-

ere arbeiten. Niemand versteht, dass 
wir uns jedoch für die Opfer und ihre 
Belange engagieren. Deshalb beste-
hen innerhalb der Gesellschaft häufig 
ganz falsche Vorstellungen über Men-
schenrechtsverteidigerinnen”, berich-
tet eine Aktivistin aus dem Distrikt 
Dang im mittleren Westen Nepals. 

Männlichen Aktivisten hingegen 
wird mehr Gehör geschenkt. Eine 
Aktivistin aus dem östlichen Terai be-
klagt: „Wenn ein männlicher Kollege 
zur Polizeistation geht, sind die Be-
amten freundlich und hören zu. Oft-
mals nimmt die Polizei Anzeigen auf, 
die von männlichen Kollegen erstat-
tet werden. Wenn aber wir Frauen 
hingehen, weigert sie sich oft, ‚unsere’ 
Fälle zu registrieren. Dieses Verhalten 
führt zu Verbitterung.”  Doch nicht 
nur in Bezug auf Polizei und Behör-
den, auch innerhalb der Menschen-
rechtsgemeinschaft mangelt es den 
Frauen an Unterstützung ihrer männ-
lichen Kollegen, da die Frauen nach 
Auffassung der Männer ausschließ-
lich für Frauen und Frauenrechte ar-
beiten sollten und es sich bei vielen 
‚ihrer’ Fälle nicht um ‚richtige’ Men-
schenrechtsverletzungen handele. 
Fälle im Kontext sexueller oder häus-
licher Gewalt finden daher selbst im 
Lager der Menschrechtsverteidiger 
nicht genügend Unterstützung.

Menschenrechtsverteidige-
rinnen fordern Anerkennung 
und eine eigene Identität

Obwohl es vielleicht verwundern 
mag, zwischen Menschrechtsver-
teidigerinnen und Menschenrechts-
verteidigern zu unterscheiden, wird 
diese Differenzierung  bewusst von 
den Aktivistinnen in Nepal ange-
strebt, da sie sich besonderen gen-
derspezifischen Risiken und Heraus-
forderungen stellen müssen, die im 
direkten Zusammenhang mit ihrer 
Identität als Frau stehen. Sie kämpfen 
um Anerkennung ihres besonderen 
Status und klagen (gesetzliche) Un-
terstützung und besondere Schutz-
mechanismen, wie Frauenhäuser, ein. 

Gesetze und Strategien zum 
Schutz von Frauen müssen 
implementiert werden

Maßnahmen zur Durchsetzung ge-
setzlich geregelter Frauenrechte und 
dem Schutz von Menschenrechtsver-
teidigerinnen sind untrennbar mitei-
nander verbunden. So würden Ver-
besserungen der Situation von Frauen 
in Nepal auch zu verbesserten Ar-
beitsbedingungen für Menschen-
rechtsaktivistinnen führen. Auf dem 
Papier existieren bereits einige die-
ser Gesetze: 2009 wurden vom Su-
preme Court verschiedene Richtlinien 
zum besseren Schutz von Menschen-
rechtsaktivistinnen verabschiedet. 
Auch im Rahmen von Nepals allge-
meiner, regelmäßiger Überprüfung 
durch den Menschenrechtsrat der 
Vereinten Nationen (Universal Periodic 
Review – UPR) wurden 2011 verschie-
dene Empfehlungen, die in Verbin-
dung mit Frauenrechten und Men-
schenrechtsverteidigerinnen stehen, 
akzeptiert. 2010 wurde ein neues Ge-
setz zur Strafverfolgung häuslicher 
Gewalt erlassen. Allerdings greift die 
Durchsetzung dieser Gesetze und 
Regelungen bislang zu kurz.
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